
BEKANNTMACHUNG VON VORSCHRIFTEN
DES JUGENDSCHUTZGESETZES

§ 4 GASTSTÄTTEN

(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur
gestattetwerden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte 
Person sie begleitetoder wenn sie in der Zeit  zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit 
oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gast-
stätten ohne Begleitungeiner personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftrag-
ten Person in der Zeit  von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden.

(2)  Absatz 1 gilt  nicht,  wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines 
anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.

(3)  Der Aufenthalt in Gaststätten,  die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden,
und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht 
gestattet werden.

(4)  Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen.

§ 9 ALKOHOLISCHE GETRÄNKE

(1) In Gaststätten,  Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen1.Bier, 
Wein,  weinähnliche Getränke oder Schaumwein oder Mischungen von Bier,  Wein,  wein-
ähnlichen Getränken oder Schaumwein mit nichtalkoholischen Getränken an Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren,2.andere alkoholische Getränke oder Lebensmittel , 
die andere alkoholische Getränke in nicht nur geringfügiger Menge enthalten,  an Kin-
der und Jugendlicheweder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.

(2)  Absatz 1 Nummer 1 gilt  nicht,  wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtig-
tenPerson begleitet werden.

(3)  In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten
werden.Dies gilt  nicht,  wenn ein Automat 1.an einem für Kinder und Jugendliche unzu-
gänglichen Ort aufgestellt  ist  oder2.in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt
und durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt  ist , 
dass Kinder und Jugendliche alkoholische Getränke nicht entnehmen können.§ 20 Nr. 
1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.

(4)  Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs.  2 und 3 des Alkopopsteuergeset-
zesdürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis „Abgabe an Personen unter 18 Jahren 
verboten,  § 9 Jugendschutzgesetz“ in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist 
auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe 
wie die Marken- oder Phantasienamen oder,  soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrs-
bezeichnung zuhalten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen.

§ 10 RAUCHEN IN DER ÖFFENTLICHKEIT,  TABAKWAREN

(1) In Gaststätten,  Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabak-
waren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse an Kinder oder 
Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen oder der Konsum nikotin-
haltiger Produkte gestattet werden.

(2)  In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse
und deren- Behältnisse nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt  nicht,  wenn 
ein Automat 1.an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt  ist 
oder2.durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt  ist , 
dass Kinder und Jugendliche Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und 
derenBehältnisse nicht entnehmen können.  

(3)  Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse dürfen
Kindern und Jugendlichen weder im Versandhandel angeboten noch an Kinder und 
Jugendliche im Wege des Versandhandels abgegeben werden.

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotinfreie Erzeugnisse,  wie elektronische
Zigaretten oder elektronische Shishas,  in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches 
Heizelement verdampft und die entstehenden Aerosole mit dem Mund eingeatmet 
werden, sowie für deren Behältnisse.

§ 11 FILMVERANSTALTUNGEN

(1) Die Anwesenheit bei  öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugend-
lichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde oder 
einer Organisation der freiwil l igen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach 
§ 14 Abs.  6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind oder wenn es sich um 
Informations-,  Instruktions- und Lehrfilme handelt ,  die vom Anbieter mit „Infopro-
gramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.

(2)  Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei  öffentlichen Filmveranstaltungen
mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben und gekenn-
zeichnet sind,  auch Kindern ab sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person begleitet sind.

(3)  Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei 
öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberech-
tigten odererziehungsbeauftragten Person gestattet werden 1.Kindern unter sechs 
Jahren,2.Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist ,3.
Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist ,4.
Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist .

(4)  Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig
von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne 
und Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme,  die zu nichtgewerblichen Zwecken 
hergestelltwerden, solange die Filme nicht gewerblich genutzt werden.

(5)  Werbefilme oder Werbeprogramme, die für alkoholische Getränke werben, 
dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr 
vorgeführt werden.

(6)  Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakerzeugnisse,  elektronische 
Zigaretten oder Nachfüllbehälter im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Tabaker-
zeugnisgesetzes werben, dürfen nur im Zusammenhang mit Filmen vorgeführt werden, 
die 1.von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwil l igen Selbst-
kontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Absatz 6 mit „Keine Jugendfreigabe“ 
nach § 14 Absatz 2 gekennzeichnet sind oder2.nicht nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes gekennzeichnet sind.

§ 13 BILDSCHIRMSPIELGERÄTE

(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit ,
die öffentlich aufgestellt  sind,  darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nur gestattet 
werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisa-
tion der freiwil l igen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs.  6 für 
ihre Altersstufe freigegebenund gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um 
Informations-,  Instruktions- oder Lehrprogramme handelt ,  die vom Anbieter mit „Info-
programm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.

(2)  Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen 1.  auf Kindern oder Jugendlichen
zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen, 2.  außerhalb von gewerblich oder in 
sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten Räumen oder 3.  in deren un-
beaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Flurennur aufgestellt  werden, wenn ihre 
Programme für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und gekennzeichnet oder nach § 
14 Abs.  7 mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.

(3)  Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet 
§ 12 Abs.  2 Satz 1 bis 3 entsprechende Anwendung.

§ 14 KENNZEICHNUNG VON FILMEN UND SPIELPROGRAMMEN

(1) Filme und Spielprogramme dürfen nicht für Kinder und Jugendliche freigegeben
werden, wenn sie für Kinder und Jugendliche in der jeweil igen Altersstufeentwi-
cklungsbeeinträchtigend sind.

(2)  Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwil l igen Selbstkontrolle
im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 kennzeichnet die Filme und Spielprogramme 
mit 1.  “Freigegeben ohne Altersbeschränkung“,  2.  “Freigegeben ab sechs Jahren“, 
3.  “Freigegeben ab zwölf Jahren“,  4.  “Freigegeben ab sechzehn Jahren“,  5.  “Keine 
Jugendfreigabe“.

(2a) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwil l igen Selbstkont-
rolle soll im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 über die Altersstufen des Ab-
satzes 2 hinaus Filmeund Spielprogramme mit Symbolen und weiteren Mitteln kenn-
zeichnen, mit denen die wesentlichen Gründe für die Altersfreigabe des Mediums und 
dessen potenzielleBeeinträchtigung der persönlichen Integrität angegeben werden. 
Die oberste Landesbehördekann Näheres über die Ausgestaltung und Anbringung 
der Symbole und weiteren Mittel  anordnen.

(3)  Hat ein Film oder ein Spielprogramm nach Einschätzung der obersten Landes-
behörde oder einer Organisation der freiwil l igen Selbstkontrolle im Rahmen des Ver-
fahrens nach Absatz 6 einen der in § 15 Abs.  2 Nr.  1 bis 5 bezeichneten Inhalte oder 
ist es in die Liste nach § 18 aufgenommen, wird es nicht gekennzeichnet.  Die oberste 
Landesbehörde hat Tatsachen, die auf einen Verstoß gegen § 15 Abs.  1 schließen 
lassen, der zuständigenStrafverfolgungsbehörde mitzuteilen.

(4)  Ist ein Film oder ein Spielprogramm mit einem in die Liste nach § 18 aufgenom-
menen Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich,  ist  die Kennzeichnung aus-
geschlossen. Über das Vorliegen einer Inhaltsgleichheit entscheidet die Prüfstelle 
für jugendgefährdende Medien.  Satz 1 gilt  entsprechend, wenn die Voraussetzungen 
für eine Aufnahme in die Liste vorliegen. In Zweifelsfällen führt die oberste Landes-
behörde oder eine Organisation der freiwil l igen Selbstkontrolle im Rahmen des 
Verfahrens nach Absatz 6 eine Entscheidung der Prüfstelle für jugendgefährdende 
Medien herbei.

(4a) Absatz 4 gilt  nicht für Freigabeentscheidungen nach § 11 Absatz 1.  (5)  Die Kenn-
zeichnungen von Filmen gelten auch für die Vorführung in öffentlichenFilmveran-
staltungen von inhaltsgleichen Filmen, wenn und soweit die oberstenLandesbehörden 
nicht in der Vereinbarung zum Verfahren nach Absatz 6 etwas Anderes bestimmen. Die 
Kennzeichnung von Filmen für öffentliche Filmveranstaltungen können auf inhalts-
gleiche Filme für Bildträger,  Bildschirmspielgeräte und Telemedien übertragenwerden; 
Absatz 4 gilt  entsprechend.

(6)  Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames Verfahren für die Freigabe
und Kennzeichnung der Filme sowie Spielprogramme auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der Prüfung durch von Verbänden der Wirtschaft getragene oder unterstützte 
Organisationenfreiwil l iger Selbstkontrolle vereinbaren. Im Rahmen dieser Verein-
barung kann bestimmtwerden, dass die Freigaben und Kennzeichnungen durch eine 
Organisation der freiwil l igen Selbstkontrolle Freigaben und Kennzeichnungen der 
obersten Landesbehörden aller Länder sind,  soweit nicht eine oberste Landesbehörde 
für ihren Bereich eine abweichendeEntscheidung trifft .  Nach den Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages anerkannte Einrichtungen der freiwil l igen 
Selbstkontrolle können nach den Sätzen 1 und 2 eine Vereinbarung mit den obersten 
Landesbehörden schließen.

(6a) Das gemeinsame Verfahren nach Absatz 6 soll  vorsehen, dass von der zentralen
Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz bestätigte Altersbewertun-
gen nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag oder Altersbewertungen der Ver-
anstalter desöffentlich-rechtlichen Rundfunks als Freigaben im Sinne des Absatzes 
6 Satz 2 wirken,  sofern dies mit der Spruchpraxis der obersten Landesbehörden nicht 
unvereinbar ist .  Die Absätze 3 und 4 bleiben unberührt.

(7)  Filme und Spielprogramme zu Informations-,  Instruktions- oder Lehrzwecken dürfen
vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ nur gekennzeichnet werden, 
wenn sie offensichtlich nicht die Entwicklung oder Erziehung von Kindern und Jugend-
lichenbeeinträchtigen. Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung. Die oberste 
Landesbehörde kann das Recht zur Anbieterkennzeichnung für einzelne Anbieter oder 
für besondere Filme und Spielprogramme ausschließen und durch den Anbieter vor-
genommene Kennzeichnungenaufheben.

(8)  Enthalten Filme,  Bildträger oder Bildschirmspielgeräte neben den zu kennzeichnenden
Filmen oder Spielprogrammen Titel ,  Zusätze oder weitere Darstellungen in Texten, 
Bildern oder Tönen, bei  denen in Betracht kommt,  dass sie die Entwicklung oder 
Erziehung von Kindern oder Jugendlichen beeinträchtigen,  so sind diese bei der Ent-
scheidung über dieKennzeichnung mit zu berücksichtigen.

(9)  Die Absätze 1 bis 6 und 8 gelten für die Kennzeichnung von zur Verbreitung in
Telemedien bestimmten und kennzeichnungsfähigen Filmen und Spielprogrammen 
entsprechend.

(10) Die oberste Landesbehörde kann Näheres über die Ausgestaltung und Anbringung
der- Kennzeichnung nach § 14a Absatz 1 mit den Einrichtungen der freiwil l igen 
Selbstkontrolle vereinbaren.
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